
Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die
Ev.-reform ierten Kirchgemeinde Stall i kon - Wettswil

Bericht zur finanäechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2023

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die beiliegende Jahresrechnung der ev. re-
formierten Kirchgemeinde stallikon-wettswil, bestehend aus der laufenden Reihnung, der
Investitionsrechnung, der Bestandesrechnung, der Abschreibungstabelle, der Verpfliöhtungs-
kreditkontrolle, der Inventarveränderungen und der Sondenechnungen für das am
31. Dezember 2023 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Ve ra ntwoft u ng der Ki rche n pfl ege
Die Kirchenpflege ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Auigestaltung,
lmplementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die
Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesen ichen falsöhen Angaben aÄ Folge von
verstössen oder lrrtümem ist. Darüber hinaus ist die Kirchenpflege für die Auswahl unä ore
Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemes-
sener Schätzungen verantwortlich.

Verantwottung der Rechnungspnjfungskommission
unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer prufung ein prufungsurteil über die Jahres-
rechnung abzugeben. \Mr haben unsere prüfung in übereinstimmung mit den Schweizer
Prufungsstandards vorgenommen. Nach diesen standards haben wii die prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass wir hinreichende sicherheit gewinnen, ob die Ja-hres-
rechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von prüfungshandlungen zur Edangung von
Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen wertansäEe-undsonstigen
Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liÄgt im pflichtgemässen Ermessen dei
Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesenflichär falscher Angaben in der
Jahresrechnung als Folge von verstössen oder lntümern ein. Bei der Beurteäung dieser
Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung oer
Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den umstinden entsprechenden prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein prüfungsurteil über die Existenz und \Mrisamkeit
des internen Kontrollsystems abzugeben. Die prüfung umfasst zudem die Beurteilung der
Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der plausibilität dei
vorgenommenen schätzungen sowie eine würdigung der Gesamtdarstellung der Jahres-
rechnung. \flir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten pril,fungsnachweise eine
ausreichende und angemessene Grundlage für unser prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 3i. Dezember 2023
abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.
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Berichterstattung aufg.und weiterer gesetslicher und anderer rechtlicher Vorschriften

Zur fi nanztech nischen Prüfung
Die Prüfung wurde von Beat Röthlisberger geleitet, der als dipl. Wirtschaftsprüfer und zu-
gelassener Revisionsexperte die fachliche Befähigung gemäss Art. 34 b. Abs. 2 der Ver-
ordnung über den Gemeindehaushalt des Kantons Zürich erfüllt.

Wir bestätigen, dass die an der finanztechnischen Prüfung beteiligten Personen die
gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit gemäss Art. 34 c der Verordnung über
den Gemeindehaushalt des Kantons Zürich erfüllen.

Zu r finanzpolitischen Prüfung
Die Vorschriften zum Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich ($6 Finanzver-
ordnung (FIVO); $5 Vollzugsverordnung zur FIVO), dargestellt auf Seite 24, sind nicht
eingehalten. lm Übrigen ist die Jahresrechnung finanzrechtlich zulässig und rechnerisch
richtig.

Ertäuterung zum H aush altsgleichgewicht
Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs (Seite 24) werden die
Ergebnisse der Jahresrechnung der letäen drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis
des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan
berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben. Diese
Bestimmung wird nicht eingehalten. Die Begründung (gemäss S 5 der Vollzugsverordnung
zur Finanzverordnung) besteht in der Tatsache, dass der mittelfristige Ausgleich im nächsten
Jahr erreicht werden dürfte. Zudem beträgt das Eigenkapital der Kirchgemeinde (nach Ver-
buchung des Ertragsüberschusses per 31.12.2023) CHF 1 963 901.13.

Wr beantragen der Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2023 der
Kirchgemeinde Stallikon Wettswil entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu
genehmigen.

Für d7 Rechnungsprüfungskommission:

//w,tr( :;'
Beat Röthlisberger
Präsident

Wettswil a.4., 29. Aptil2024

Beilage: Jahresrechnung 2023


